Funkteilnehmervertrag

Zwischen

FTL Funk Taxi Leipzig GmbH 
Prager Strasse 60
04317 Leipzig 

und

dem Taxibetrieb
Name, Vorname
Anschrift
Konzessionsnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1

a.   Mit Abschluss dieses Vertrages, erwirbt der oben genannte Taxibetrieb
ab 01.01.2007 das Recht zur Vermittlung von Fahraufträgen der FTL Funktaxi Leipzig GmbH.
Dieses Recht gilt nur so lange, wie er im Besitz einer gültigen Genehmigung
nach dem PbefG ist.

b.   Der Vertragspartner steht in der Verpflichtung gegenüber der
FTL Funk Taxi Leipzig GmbH jegliche Änderung in Form von Fahrzeugtausch, Verkauf
oder Ummeldung, unverzüglich zu melden.

§ 2 

a.   Der Vertrag wird mit Abschluss für ein Jahr geschlossen und
verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer 
Frist von 3 Monaten vor Vertragsende gekündigt wurde.

b.   Mit der Veräußerung eines Taxibetriebes sowie Verlust durch
Entzug der Genehmigung erlischt der Vertrag sofort.

c.   Eine fristlose Kündigung durch die FTL Funk Taxi Leipzig GmbH
ist bei schweren Verstoß des Funkteilnehmers gegen diesen Vertrag und deren
Funkordnung möglich.
besondere Fälle wären z. B.

     *    wenn der Funkteilnehmer das Ansehen der FTL Funk Taxi Leipzig GmbH schädigt
     *    der Teilnehmer die Anordnungen der
          FTL Funk Taxi Leipzig GmbH missachtet
     *    Verstöße gegen die Funkordnung
     *    Kunden der FTL Funk Taxi Leipzig GmbH
          abwirbt oder versucht abzuwerben
     *   der Funkteilnehmer mit seinen Beiträgen um
          2 Monate in Verzug ist

d.   Eine solche fristlose Kündigung setzt eine schriftliche
Abmahnung voraus, es sei den, der Verstoß ist so schwerwiegend, dass eine
Abmahnung nicht mehr in Betracht kommt.

§ 3

a.   Die FTL Funk Taxi Leipzig GmbH vermittelt Fahraufträge an alle
Vertragspartner ausschließlich nach Maßgabe der bestehenden Funkordnung.

b.   Die Funkordnung ist untrennbarer Bestandteil des Teilnehmervertrages.

c.   Die FTL Funk Taxi Leipzig GmbH vermittelt ausschließlich Fahraufträge und ist nicht haftbar für den Vertragspartner auszuführenden Auftrag. 

d.   Der Vertragspartner verpflichtet sich, sein Fahrpersonal bei Einstellung
sowie jeder Änderung ausführlich zu informieren und haftet für alle Verstöße.

 § 4 

a.   Die FTL Funk Taxi Leipzig GmbH verpflichtet sich zur Unterhaltung und Wartung der Funkzentrale nach dem Stand der Technik. Bei Unterbrechungen, Verzögerungen oder Störungen an der Anlage durch höhere Gewalt oder durch Dritte ist die FTL Funk Taxi Leipzig GmbH nicht haftbar.

b.   Sofern aus zwingenden Gründen die Vermittlungstechnik geändert werden muss, ist der Funkteilnehmer verpflichtet, die sich daraus ergebenden technischen Änderungen auf eigene Kosten durchführen zu lassen.
§ 5

a.   Für die Teilnahme an der Fahrtenvermittlung zahlt der Funkteilnehmer
einen monatlichen Grundbeitrag pro Fahrzeug von 99,00 € zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Zusätzlich wird eine Vermittlungsgebühr von 0,25 € zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
pro vermittelte Fahrt erhoben.

b.   Der monatliche Grundbeitrag ist im voraus fällig. Der Grundbeitrag
und die Vermittlungsgebühren für den laufenden Monat wir von der FTL Funk Taxi Leipzig GmbH
bis zum 3 Werktag schriftlich abgerechnet.

c.   Der Funkteilnehmer hat diesen Betrag bis zum 15. des Monats zu begleichen.
Wird der Beitrag nicht bis zum genannten Termin beglichen, so ist die FTL Funk Taxi Leipzig GmbH
berechtigt den Teilnehmer unverzüglich bis zur Begleichung der Rückstände von der Vermittlung
auszuschließen.

d.   Vermittlungssperre oder sonstige Nichtinanspruchnahme der Vermittlung die der
Funkteilnehmer selbst zu verantworten hat, entbindet nicht von der Zahlung des Grundbeitrages.

§ 6

a.   Zur Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes strebt die FTL Funk Taxi
Leipzig GmbH das Bankeinzugsverfahren an. Zu diesem Zweck liegt diesem Vertrag ein Formular
Einzugsermächtigung bei. Für den Fall, dass der Vertragspartner mit dem Bankeinzug
einverstanden ist, gibt er das Formular ausgefüllt und unterschrieben an die FTL Funk Taxi
Leipzig GmbH zurück.

b.   Der FTL Funk Taxi Leipzig GmbH ist bekannt, dass ein Missbrauch der
Einzugsermächtigung gegebenenfalls den Strafbestand der Untreue gem. § 266 StGB erfüllen kann.

c.   Nimmt der Funkteilnehmer an einem Bankeinzugsverfahren teil, so wird bei einer Rücklastschrift
eine Gebühr von 10.00 Euro zzgl. MwSt. erhoben.

§ 7

a.   Für jeden Neuanschluss eines Funkteilnehmers wird eine einmalige Aufnahmegebühr
von 110,00 Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. pro Fahrzeug erhoben.

b.   Ein Neuanschluss eines Taxibetriebes kann nur durch die mehrheitlichen Zustimmung der Gesellschafterversammlung  der FTL Funk Taxi Leipzig GmbH erfolgen.

§ 8

Nimmt der Vertragspartner vor Vertragsende an der Vermittlung anderer Funkzentralen teil,
so ist er zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 500.- € je Taxi an die FTL Funk Taxi
Leipzig GmbH verpflichtet.

§ 9

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Zustimmung und der schriftlichen
Bestätigung der FTL Funk Taxi Leipzig GmbH.

§ 10

a.   Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam werden
oder undurchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
davon nicht berührt.

b.   An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen ist
eine Bestimmung zu setzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt.

§ 11

a.   Der Unternehmer erklärt hiermit sein Einverständnis, dass die dazu bevollmächtigten Vertreter der FTL Funk Taxi Leipzig GmbH in seinem Namen an den Beratungen und Entscheidungen des Taxigewerbes beim Ordnungsamt der Stadt Leipzig teilnehmen.

b.  Als Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird Leipzig
vereinbart.

c.   Mit der Unterschrift kennt der Funkteilnehmer unwiderruflich den
Abschluss des vorstehenden Vertrag an.

	FTL Funk Taxi Leipzig GmbH
	Vertragspartner 
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	Leipzig,..................... 
	Leipzig,..................... 


